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VerwaItungsgrundsätze

Stufenaufbau  des Rechts

Grundlagen/Systematik  des öffentlichen  Rechts

Grundlagen  Verwalfüngsakte

Rechtsstaat  Schweiz

Gewaltenteilung:

Rechtssetzung  durch  die Parlamente  (Legislative)  unter

\/brbehalt  der  Vülksrechte  (Referendum).

Rechtsvüllzug  durch  Exekutive  mit  Hilfe  der  Behörden  und

der  Verwaltung.

Rechtsprechung  durch  die  Judikative.

@ Branche  öfien5icha  deiiyaliurgl

Admn1sta5on  publiauej

Ammnilshaznin  e pubbln:a

26.02.2018

Recht?

Alle Vorschriften,  ,,  , .-. 
die das (äussere)  Verhalten  igy   

i

stanche  (5t1em1iche  Venialluna/  "

Rechtsstaatliches  Handeln

Bundesverfassung  Artikel  5:

Grundsätze  des  rechtsstaatlichen  Handelns

'Grundlage  und  Schranke  staatlichen  Handelns  ist das

Recht.

2Staat1iches  Handeln  muss  im öffentlichen  Interesse  liegen

und  verhältnisrnässig  sein.

3Staat1iche  Organe  und  Private  handeln  nach  Treu  und

Glauben.

"Bund  und  Kantone  beachten  das  V61kerrecht.

{i: Brünche  öliendiche  Vetivaliungl
Mmföiiltaban  publiquel

Ammniitti«ioüe  oubblica
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Schutz  der  Bürgerinnen  und  Bürger

Das  Verwaltungsverfahren  und  die  damit  verbundenen

Grundsätze  des  Verwaltungshandelns

(VerwaItungsgrundsätze)  geben  den  staatlichen  Behörden

und  der  vüllziehenden  Verwaltung  Leitplanken  für  das

tägliche  Handeln.

T! Bratn:he  OTlanlliche  V=r.taltungl

Admimsitaüon  pübliquel
Ammltndtazföne  pubblica

Grundsatz  Offentliches  Interesse

und  VerhäItnisrnässigkeit

Staatliches  Handeln  soll  im öffentlichen  Interesse  liegen.

Bei  Rechtsanwendungen  werden  öffentliche  und  private

Interessen  gegeneinander  abgewogen  und  in ein

vernünftiges  Verhältnis  gesetzt.

Eingriffe  in Rechte  der  Bürgerinnenund  Bürger  erfolgen

nur, wenn  dies  notwendig  ist  und  süweit  öffentliches

Interesse  besteht.

0  Btaiiche  (.ifenuich=  Vatwal1pngl

AdminisWnon  publkluel
Amministiaznine  pubbliea

Gesetzmässigkeit  der  Verwaltung

(Legalitfüsprinzip)

Die  Verwaltung  wird  nur  tfüig,  wenn  ein Gesetz  sie  dazu

ermächtigt.

Die  Verwaltung  hält  sich  im Rahmen  der  Gesetze  und

beachtet  die  Rechtsgrundsätze.

ö  Btaiiche  e)+iend.cha  Veri'ial!uhg{

Aümniis>el'cn  publiquel

Aüiminislrazione  pubblica

Rechtsgleichheit

Alle  Bürgerinnen  und  Bürger  werden  gleich  behandelt.

Das  Recht  wird  bei allen  gleich  angewendet.

-  Zwei  gleichartige  Sachverhalte  werden  nicht

unterschiedlich  behandelt,  sondern  gleich.

-  Zwei  verschiedenartige  Sachverhalte  werden  nicht

gleich  behandelt,  sondern  ungleich.

D BTDnChlt  öltanflicne  Vätlllal%ngl
Adminfü1ia5bn  publiquel

Amminisinins  pubbliaa
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Treu  und  Glauben

Das  Verhältnis  zwischen  der  Verwaltung  und  den

Bürgerinnen  und  Bürgern  istvon  gegenseitigem

Vertrauen  getragen.

-  Es verhält  sich  jede,  jeder  so, wie  es der  andere  von

ihnen  in guten  Treuen  erwarten  kann,  d.h. kein

widersprüchliches  oder  gar  rechtsmissbräuchliches

Verhalten.

Bürgerinnen  und  Bürger  dürfen  sich  auf  die

Verbindlichkeit  der  Auskünfte  der  Verwaltung  verlassen.

?) tkanclia  t)tl=nlliche  Vetyallungl

Admirnslta%n  publiquel

An11111n1JT1an5  i)uI)511ca

StuTenaufbau  des  Rechts  auf  den  3 Ebenen

(i  8ianche  (5;'eni1iche  Veyiallun(,)

Admiiiislrancn  publiquel

AmmiNstfeziot)I  pubolica

Cl FEIE

StuFenauTbau  des  Rechts

Verordnung

(}  B+ahche  ehfen:fichi  Vetwaliungf

Administülion  publiqual

Aüimmislia:ions  pubblite

Zusammenfassung

Hierarchie  auf  Bundesebene:

> Bundesverfassung  (BV)/  eump.  Menschenrechtskonvention

)> Bundesgesetze

> AIlgemeinverbindliche  befristete  Bundesbest.hlüsse

> Einfache  Bundesbeschlüsse  der  Bundesversammlung

> Verürdnung  des  Bundesrates

Hierarchie  auf  Kantonsebene:

> Kantonsver(assung

> Kantünale  Gesetze

)> Beschlüsse  des Grüssen  Rates

> Verürdnung  des Grossen  Rates

> Verordnung  des Regieningsrates

T-' BT:lnClle  Olie'ia.liche  VetWaliung{

Admimül+ahah  nubJuel
Ammlnidtazione  oubblicü
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Öffentliches  Recht  -  Privatrecht

Offentliches  Recht
Privatrecht

D !lran(Fa  Oflemlclia  Vet'llallungl
Mminisliabon  publlquel

Arminisliaeiona  pubblli:a

Privatrecht

Im Privatrecht  unterscheiden  wir  zwischen:

«Zwingendem  Recht»  und  «nicht  zwingendem  Recht».

Nicht  zwingendes  Recht

Die  Parteien  können  frei  vereinbaren.  Es gibt  auch  da

Grenzen:  ein Vertrag  darf  nicht  unmöglich,  unsittlich  oder

widerrechtlich  sein.  Zum  Beispiel  etwas  verkaufen,  was  mir

nicht  gehört  -  das  Matterhorn.

@ B+anCh6 0ilenlliChä  VelVl-llhln(ll
Admiiiistsüon  publiquef

Amminlstiaznine  pubblica

Privatrecht

Im Privatrecht  unterscheiden  wir  zwischen:

«Zwingendem  Recht»  und  «nicht  zwingendem  Rechb>.

Zwingendes  Recht

Die Parteien  können  nicht  frei  vereinbaren,  sie  müssen  sich

an die  gesetzlichen  Bestimmungen  halten.  Zum  Beispiel  im

Arbeitsrecht:  Arbeitgeber  und  Arbeitnehmer  können  nicht

vereinbaren,  dass  der  Arbeitnehmer  auf  Ferien  verzichtet;

Mindestferien  sind  vorgeschrieben.

C Biaiiaha  öllenuicht  Vetwa1tun4{
A6min%traiion  pullti(lliö{

umminist+azitine  pubbliaa

Privatrecht

Schweizerisches  Zivilgesetzbuch

a Persünenrecht

- Familienrecht

a Erbrecht

a Sachenrecht

a ,Obligationenrecht
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Öffentliches  Recht

Es regelt  die  Grundlagen,  die  Organisatiün  und  die

Tfüigkeiten  des  Staates:

Staatsrecht

Bundesstaatsrecht  (Bundesverfassung)

Kantonale  Staatsrechte  (Kantonsverfassungen)

Verwaltungsrecht

Staatliche  VerwaItungstätigkeit

Steuerrecht,  Baurecht,  Züllrecht,  Strassenverkehrsrecht

(l  Biaiicha  öilenlllhe  Vbrvmlungl

4dm1nis1ta1iün  publiq.iel

Ammirnsliaiione  p+ibblica

Öffentliches  Recht

Es regelt  die  Grundlagen,  die  Organisatiün  und  die

Tätigkeiten  des  Staates:

Schuldbetreibungs-  und  Konkursrecht

Verfahren  beim  Eintreiben  von  Geldforderungen

Betreibung,  Pfändung,  Konkurs

Kirchenrecht

Interne  Organisation  der  Kirchen

Verhältnis  Staat  -  Kirche

&  8tanche  öfentliche  Vetvtallung{

Admföisiia[an  publiqüel

Ammiiiistiaziiiiie  pucbliiiü

Öffentliches  Recht

Es regelt  die Grundlagen,  die Organisation  und  die

Tätigkeiten  des  Staates:

Strafrecht

Verbrechen,  Vergehen,  Strafen

Schweizerisches  Strafgesetzbuch

Prozessrecht

Verfahren  vor  Gericht

Zivilprozess,  StraFprozess,  Verwaltungsprozess

v.' Btanche  Öfentlichü  Vaüialtungl

'ldmimstralion  publiqu={

Aüiminialrhziane  pübblica

Öffentliches  Recht

Es regelt  die  Grundlagen,  die  Organisation  und  die

Tätigkeiten  des  Staates:

Völkerrecht

Beziehung  zwischen  den  Staaten  (Staatsverträge)

-J BIHnChe  Otien+liche  VgTltal!ungl
AdminialraMn  pubhquN

Ammmiitta=ian*  pubblica
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VerwaItungsverfahren

Wird  ofk durch  ein  Begehren  einer  Bürgerin

oder  eines  Bürgers  ausgelöst.

Zum  Beispiel  durch  den  Wunsch,  ein  Haus

zu bauen.

Dafür  ist  eine  Baubewilligung  notwendig.

T) Branche  C)flgnlllche  Verarhllungl
Admimiltahon  pu51ique1

Ammitnmiezföne  pubblla

VerwaItungsverfahren

Vefahrensbeteiligte

am Beispiel  des  Einfamilienhauses

Adressat  /Betmffene  des Entscheides:

die  Bauherrschaft

VefahrensbeteiIigte:

die  vom  Entscheid  betroffenen  Dritten

. 1.:4. *'a"&  'l VsIecrthraetuucnhgV:eDdireetVeenrflaaShsreennsbze.tBe:Iidguterckhöerylnneen
Rechtsanwältin/einen  Rechtsanwalt.

W B+anche ölibnilcha  Verrvaltu+J
%mlnlstahün  publiquel

Ammföistiüiaone  pubblico

VerwaItungsverfahren

Zuständigkeit  der  Behörde

Die  Behörde,  welche  die  Eingabe  erhält,

ist  verpflichtet,  ihre  Zuständigkeit  zu  p "

Ist  sie  nicht  zuständig,  informiert  sie  den

Absender  und  leitet  die  Eingabe  an  die

zuständige  Behörde  weiter.

s  Bianehe  ötienn:che  Vervrallung{
Adminlslialion  publföual

Ammniiglrazione  üubblica

CI E-EE

Verwaltungsverfahren

Ausstandspflicht

Die betroffenen  Bürger  haben  Anspruch

auf  eine  rechtmässig  zusammengesetzte

Behörde.  Das  erfordert,  dass  Verwaltungs-

angestellte  oder  Behörde-Mitglieder  bei

lnteressenkonfIikten  in den  Ausstand

treten.

Ein Interessenskonflikt  kann  personen-

bezogen  oder  sachbezogen  sein  oder  bei

persönlichem  Interesse  vürkommen.

eianche  Öflemliehe  Viiiialtun



26.02.2018

Fristen

Der  Tag, an dem  ein Entscheid  eröffnet  (zugestellt)  wird,

zählt  bei der  Fristberechnung  nicht.

Fristen  enden  am letzten  Tag um 24.00  Uhr.

Ist dieser  letzte  Tag der  Frist  ein Samstag  oder

ein öffentlicher  Ruhetag,  endet  die

Frist  am folgenden  Werktag.

'F) B+anche  Oflinllicha  Veritallungf

Admimstaüoii  pübliquel

Amminigbazföna  pubblica

Fristerstreckung

Gesetzlich  Festgelegte  Fristen  können  nicht  erstreckt

werden!

Legt  eine  Behörde  eine  Frist  fest,  kann  diese  erstreckt

werden

q = 91'
@ B+änche  Olienaflicha  Jetttaltu't(ll

Mmlnlsltabon  pubJue/
Amminratiaznine  pubblica

Frist  wahren

Damit  die Frist  gewahrt  bleibt,  muss  eine  betreffende

Handlung  vür  Ablauf  der  Frist  vorgenommen  werden.

Schriftliche  Eingaben  müssen  vor  Ablauf  der  Frist  der

schweizerischen  Post  oder  einer  schweizerischen

diplomatischen  oder  konsularischen  Vertretung  übergeben

werden.

'.'l  BfäneHä  Otleiilliche  Ve+Vrallusigl

Atlminisltalioii  publii,uar

Ammiiiisltaziane  puliblica

Verfügung/Entscheid

Das  in einem  Gesetz  oder  in einer  Verordnung

niedergeschriebene  Recht  (generell  abstrakter  Erlass)

wird  mit

einer  Verfügung/einem  Entscheid  auf  den  Einzelfall

angewendet.

ffi  Bianchii  emeiitkahe  VeiivaliunHt
A11+n1+)1:iITä5D+1 pllbllql)['!

Ammitns+iaaföne  pubblica
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Verfügung/Entscheid  von Behörden

Den  Entscheid  einer  Einzelbehörde  nennen  wir

Verfügung/Entscheid

Den  Entscheid  einer  Kollegialbehörde  nennen  wir

Beschluss

(Regierungsrat  -+  Regierungsratsbeschluss)

Den  Entscheid  einer  richterlichen  Behörde  nennen  wir

Urteil

L  eianche  öfiinlliahsVehmlungl

AdminislisObii  pübliquel

Ammlmslia.'iüne  nubblica

Rechtskrafi

Fehlt  einer  Verfügung/einem  Entscheid  die

RechtsmitteIbelehrung,  beginnt  die  Rechtsmittelfrist  nicht

zu laufen.

In diesem  Fall  ist  eine  Verfügung/ein  Entscheid  nicht

rechtskräffig  und  kann  nicht  vüllzogen  werden.

@ Biancha  öffenfüche Vi'+wal:ungl
AdminWsa5on  publiquel

Aminmighaznihe  pubblicg

Inhalte  und Aufbau
a Angabe  der  wesentlichen  Tatsachen  und Rechtssätze,  auf  die sich

der  Entscheid  st(itzt.

a Erkenntnis/Dispüsitiv:  Rechtsspruch  der Behörde,  die eigentliche
Entscheidung  -  d.h. welche  Rechte  oder  Pflichten  dem
Betrüffenen  auferlegt  werden.

- Kostenrege)ung:  Gebühren  oder  andere  Kosten,  welche  dem

Betroffenen  auferlegt  werden.

a RechtsmitteIbelehrung  mitAngabe  an welche  Instanz,  innerhalb

welcher  Frist.

a Adressaten:  Betroffene  und allenfalls  deren  Vertreter  andere
Behörden  oder  Amtsstellen

- Daten  und  Unterschrift:  Tag, an dem die Behörde  entschieden  hat;

mit Unterschriff  der  entscheidungsberechtigten  Persün;
Datum  für  den Versand  ist wichtig  für  die Fristberechnung  beim
Rechtsmittel

C Bt.ineha  e+lieüuichü  Vchialhing{

Administmion  oubliaual
Amminitjra211)nj  pubblli.a

Fehlerhafte  Entscheide

Nichtige Verfügung em4 gar keine Rechtswirkung

Mangel r  Verfügung  wird  angefüchten

D  Bianche  Öffemllche  Vaiivalfüngj

Mmkniltaban  publiquel

Ammmieiazione  puballca



Ordentliche  Rechtsmittel

Beschwerde

Rekurs

Einsprache

'u  Btanche  Ö'ffentllche  Vhrvra1lunql

Admmisltaliün  publfüuel
Ammi  nisttaiione  pubblica

Rekurs

Instanzen:  Oberstes  Gemeindeorgan

Kantonale  Departemente/Direktion

Rekurskommissiünen

AuFsichtskommissionen

Verwaltungsgericht

Frist: in der  Regel  30 Tage

Ci Bi:inche  ölienJn:ha  Jariv:'ltungl

Admini*a5on  publn)uel

Ammihishaontne  pubblica

Einsprache

Instanz:  In der  Regel  die gleiche  Instanz

Cl 3 a a Frist: gemäss  Gesetz,  oft  innert  30 Tagen

all ßTandJ!  Ollenlliche  Verrialluhgl

Admitnilraliün  publlquel

Amminiiliaznina  pubblica

RekursverFahren

Parteien

In den  jeweiligen  Gesetzen  ist  festgelegt,  wer  zum  Verfahren

berechtigt  ist.

Kosten

In der  Regel  trägt  die unterliegende  Person  im Verfahren

die Kosten.

-"--' BTünöFe  ölienilii.fö  Veiivalaaünp{

Admlmt!taiian  puiifüluet
Ammiiiia'.rmiana  pubblica
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Beschwerde

l'1j Instanzen:  Verwaltungsgericht

Rekurskümissionen

fl3-6
' !?5 -

Frist: in der  Regel  30 Tage

t)  8ranche  Ollanlliahe  Ver.iallungl

Admimslrabon  pu51iquei

Am1111n1S1Tt211)na pubblica

Ausserordentliche  Rechtsmittel  und  Rechtsbehelfe

Revision Aufsichtsbeschwerde Anzeige

0  Bianche  Otibnil.cha  tlbnval:unol

Admlnfütabün  publiquel

Ammföletiazlone  pubblica

Beschwerdeverfahren

Bei  der  Beschwerde  werden  Rechtsverletzungen  sowie

uhrichtige  oder  unvollständige  Feststellungen  vün

Sachverhalten  geltend  gemacht.

Kosten

In der  Regel  trägt  die unterliegende  Person  im Verfahren

die Kosten.

Z  Btanche  emenüicha  Verwaliung)

Adminisliellon  üublituisl

Animinislrizionc  oubblica
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Rechtliche  Grundlagen  (1)

Staatsverträge

a WTO-Übereinkommen

a Bilaterales  Abkümmen  der  Schweiz  mit  der  EU und

EFTA

Bundesrecht

a Bundesgesetz  über  das  öffentliche  Beschaffungswesen

(BöB)  und  die  Verordnung  über  das  öffentliche

Beschaffungswesen  (VöB).

- Binnenmarktgesetz

'u  Biaqahe  öftenlllcheVehialluhgl

AdminisltJion  publiqut't

Ammnusltazione  pultblica

Quelle'  Handbuüh  fur  Vetgabestellen  Öffentliches  Beschaffungswesen  Kanton  Zünch

fs  8ianche  Offenuiche Vemaliungl

Adminisiiauonpubllquel  013

Amminimaznini  pubbliea

26.02.2018

Rechtliche  Grundlagen  (2)

Interkantonales  Recht

Interkantonale  Vereinbarung  über  das  öffentliche

Beschaffungswesen  (lVöB)

Vergaberichtlinie  (VRöB)

Kantonales  Recht

- Kantonales  Recht

- Kommunales  Recht

ei  Bisnche  öffenuiche  Vetwelfüng/

Admiqistalion  publiausl

Ammitusltüzione  pubblica

CI :FEFE-

Ausnahmen

Ein  Auftrag  muss  nicht  nach  den  Regeln  des

Beschaffungsrechtes  vergeben  werden,  wenn:

o die  öffentliche  Ordnung  und  Sicherheit  gefährdet  ist,

a der  Schutz  von  Gesundheit  und  Leben  von  Mensch,  Tier

und  Pflanzen  dies  erfordert,

dadurch  bestehende  Schutzrechte  des  geistigen

Eigentums  verletzt  würden.

Adm1n1s1ra5on  publlquel



Ablauf  einer  Beschaffung

BedarFsbestimmung  und  Schwellenwert

Aufkragsvülumen  ühne  MWST

Je grösser  das  Auftragsvülumen,  je offener  der  Wettbewerb

f)  8fandTe  öllenlllClfö  Ver*talfungl

Admitnsliahon  liubllquel
Ammmistiivnina  pubbllca

Ablauf  einer  Beschaffung

Verfahrenswahl

\)/?a") B7shm mue"n' Idl ielkrl OAI luu;ral gl'-lSual : JJ.
Lieferauftrag

Dienstleistungsauftrag

a Bauauffrag  (Bauhaupt-  oder  -nebengewerbe)

Bestimmen  des  Auftragswertes

Bestimmen  der  Verfahrensart

W Bianahe  ölienfücha  Veiivali+ingf

Admmisiraton  publiquel

Ammlnishazloiie  pübblu:ü
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Welcher  Schwellenwert  gilt?

Kriterium  1: das  anwendbare  Recht!

staatsvertragliche  Regelungen

Bundesrecht  (für  Vergaben  des  Bundes)

Kantünales  Recht  (Vergaben  Kantone,  Gemeinden)

Kriterium  2: Art  der  nachgefragten  Leistung!

Lieferung

Dienstleistung

Bauleistung

c Biancha  (»eno=ha  llarwaln.ng{

AdnuniaAtülion  publlaual

)lmmiNsllal'lOn*  pubbllca

Verfahrensarten

Freihändige  Vergabe:  Direkte  Vergabe  des  Auftrages  an
eine/n  Anbietende/n  ohne  Ausschreibung.

Einladungsvefahren:  Die  ausschreibende  Stelle
bestimmt,  welche  Anbietenden  ohne  Ausschreibung  direkt
zurAngebotsabgabe  eingeladen  werden.  Es müssen
(wenn  möglich)  mindestens  drei  Angebote  eingeholt
werden.

fJ Biani.ha  ölianniche  Ve(l'lalllinal

Admniidialinn  publlqual
Amminiairazicne  pubblca
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Verfahrensarten

OffenesVerfahren:  ÖffentIicheAusschreibung,  alle

Anbieter  können  ein  Angebot  einreichen.

Selektives  Verfahren:  Öffentliche  Ausschreibung.  Alle Anbiete;"l
können  einen  Antrag  auf  Teilnahme  einreichen.  In einem  ersten  ;
(anfechtbaren)  Verfahrensschritt  werden  aufgrund  der
Prüfungen  der  Eignung  jene  Anbieter  bestimmt,  welche  in
einem  zweiten  Verfahrensschritt  ein konkretes  Angebot
einreichen  düfen.  Die  Zahl  der  Angebotsabgabe
Einzuladender  daf  beschränkt  werden.

C  Bisnche  öiisnlliahe  Veüialtungl

Admimilialion  publlquel

Ammlnisliazione  pubblica


